
TAGUNGEN

Zehn Jahre Hans-Böckler-Gesellschaft

Am 15. April 1964 hat die Hans-Böckler-
Gesellschaft e. V. ihr zehnjähriges Bestehen
mit einer Feierstunde in Köln begangen. Die
Gesellschaft wurde 1954 gemeinsam vom DGB,
der IG Bergbau und der IG Metall sowie
von Arbeitschrektoren und Aufsichtsräten aus
dem Arbeitnehmerkreis gegründet, um die Mit-
bestimmung in Theorie und Praxis zu för-
dern.

Ludwig Rosenberg sagte in seinen Begrü-
ßungsworten, daß die Gesellschaft den Na-
men Hans Böcklers trage, weil er der Schöp-
fer der Mitbestimmung moderner Art sei;
das heiße vor allem, daß sie sich nicht auf die
Regelung sozialer Angelegenheiten beschrän-
ken dürfe. Sie habe bisher zur wirtschaft-
lichen Blüte, zur sozialen Gerechtigkeit und
zur Vermenschlichung der Wirtschaft beige-
tragen und es sei ihr Ziel, die Träger der Mit-
bestimmung bei der Verwirklichung dieser Ziele
zu unterstützen.

In seinem Festvortrag über „Mitbestimmung
in den Grundsatzprogrammen der deutschen
Gewerkschaften“ gab Wilhelm Haferkamp,
Vorstandsmitglied des DGB-Bundesvorstands,
zuerst einen geschichtlichen Überblick, in dem
er auf die wirtschafts- und gesellschaftspoliti-
schen Vorstellungen der freien und der christ-
lichen Gewerkschaften vor 1933 einging, die
als Vorläufer der Forderung auf Mitbestim-
mung angesehen werden können, die dann
nach 1945 von der Einheitsgewerkschaft erho-
ben wurde. Während die freien Gewerk-
schaften von dem Ziel der Überwindung des
Kapitalismus in der Wirtschaftsdemokratie
ausgingen, wie es von Tarnow und Naphtali
formuliert und von den Kongressen des ADGB
(besonders dem von 1928) diskutiert und in
Entschließungen verabschiedet wurde, streb-
ten die Christlichen Gewerkschaften des dama-
ligen DGB im Rahmen eines durch das Ge-
meinwohl gemilderten Kapitalismus' eine be-
rufsständische Ordnung an, in der der Arbeit-
nehmer „Mitträger dieser obrigkeitlichen Ge-
walt im Berufsstande werden“ sollte. Die Vor-
stellungen der Widerstandskämpfer beider
Richtungen flossen nach 1945 in der Forde-
rung nach Mitbestimmung zusammen, einer
Forderung, die, wie Haferkamp weiter aus-
führte, nicht nur im Ahlener Programm der
CDU enthalten ist, sondern noch vom Bundes-
parteitag 1951 als eine „durchaus natürliche
und berechtigte Forderung“ anerkannt wurde.

Im Münchner Grundsatzprogramm des DGB
von 1949 war die Mitbestimmung „als um-
fassende Konzeption einer demokratischen
Ordnung unserer Wirtschaft gedacht“. Hafer-
kampf bedauerte, daß sie „wegen des Wider-

standes der Unternehmer und ihrer politischen
Helfer nur für einen Teilbereich — in der
Montan-Industrie — verwirklicht werden“
konnte. Er fuhr fort: „In allen übrigen Wirt-
schaftszweigen und Unternehmen jedoch wurde
auf jene Form der sogenannten Partner-
schaft' hingearbeitet, die zu einer Isolierung
der Belegschaften von ihren Gewerkschaften
führen kann, ja möglicherweise führen soll.
Die Idee der ,Betriebsgemeinschaft', d. h. einer
zunehmend engeren Bindung zwischen Unter-
nehmensleitung und Belegschaft, errang im
Betriebsverfassungsgesetz aus dem Jahre 1952
einen traurigen Erfolg . . . Unter diesen Um-
ständen war es nur folgerichtig, daß die Ge-
werkschaften der Mitbestimmungsidee und ih-
rer Stellung in der von ihnen entwickelten
gesellschaftlichen Ordnungskonzeption eine
noch stärkere Bedeutung als bisher beimaßen“.
Jedoch: „Niemals sollte sie alle Probleme lö-
sen. Zu keiner Zeit glaubte man, daß sie
schon von sich aus Gerechtigkeit verbürgen
könne. Niemals verlangte man von ihr eine
ständige Sicherung etwa des Zieles der Voll-
beschäftigung. Dazu sollten andere Ordnungs-
mittel und wirtschaftspolitische Instrumente
zur Verfügung stehen.“ Dennoch wird die
Mitbestimmung „immer nur innerhalb der
gesamten Ordnung einer Gesellschaft wirksam
sein können, nicht aber gegen sie. Zwar wirkt
die Mitbestimmung dadurch ordnungspolitisch,
daß sie unternehmerische und wirtschaftspoli-
tische Entscheidungen zu beeinflussen vermag;
sie kann jedoch auf die Dauer nicht gegen
die bestehende Ordnung entscheiden.“

Haferkamp ging dann auf die Stellung der
Mitbestimmung im Düsseldorfer Grundsatz-
programm von 1963 ein und sagte u.a.: „In
der Präambel und in den ,Grundlagen der
Wirtschaftspolitik' ist erkennbar, was Mitbe-
stimmung im Gesamtbild der gewerkschaft-
lichen Ordnungsvorstellungen bedeutet: Sie
ist ein konstitutiver, unverrückbarer Bestand-
teil des demokratischen Rechtsstaates. Ohne
ihre Verwirklichung in allen Bereichen hätten
wir es mit einem demokratischen Formalprin-
zip zu tun, nicht aber mit einer wirklich de-
mokratischen Lebensform“.

Der Referent nahm dann die Argumente
der Gegner der Mitbestimmung unter die kri-
tische Lupe, die sich „gelegentlich in recht selt-
samen Äußerungen“ zeigten. „Manche Außen-
seiter“, so sagte er, „unterstellen den Gewerk-
schaften, sie wollten eine ,Betriebsdemokratie'
realisieren und für alle unternehmenspoliti-
schen Entscheidungen Belegschaftsbefragungen
durchführen. . . Indem die Mitbestimmung zu
einer abwegigen Form betrieblicher Urdemo-
kratie karikiert wird, will man sie aus dem
Bereich einer ernsthaften Diskussion entfernen.
Tatsächlich wird Mitbestimmung jeder Form
immer nur auf dem Delegationsprinzip be-
ruhen können. Wie die Betriebsräte, vom Ver-
trauen ihrer Kollegen getragen, die Wünsche
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der Belegschaft gegenüber der Unternehmens-
leitung zu vertreten haben, so sind ihre Ver-
treter in den Aufsichtsräten Repräsentanten
der Arbeitnehmerinteressen, ohne ihren Wäh-
lern stets über jede einzelne Maßnahme un-
mittelbar Rechenschaft ablegen zu müssen. Wie
sollte — wäre dies anders — Demokratie
überhaupt möglich sein?“

Im Gegensatz zu „einer abwegigen Form
betrieblicher Urdemokratie“ ist nach Haferkamp
der DGB der Ansicht, die paritätische Mitbe-
stimmung auf die Großunternehmen zu be-
schränken. „Für alle übrigen Unternehmen aber
sollen, nach ihrer Größe abgestuft, Mitbestim-
mungsrechte entsprechenden Gewichts gelten.“
Zur überbetrieblichen Mitbestimmung sagte
der Redner u.a.: „Während der DGB bereits
aus Anlaß der Beratungen eines neuen Aktien-
gesetzes eingehende Vorschläge für den Aus-
bau der Mitbestimmung in den Unterneh-
mensorganen vorgelegt und auch in Zusam-
menhang mit der geplanten Novellierung des
Betriebsverfassungsgesetzes erneut seine For-
derungen zum Ausbau der betrieblichen Mit-
bestimmungsrechte angemeldet hat, liegen kon-
krete Anregungen für die Sicherung der über-
betrieblichen Mitbestimmung — sieht man von
den Vorschlägen aus dem Jahre 1950 ab —
bisher nicht vor.“

In seiner abschließenden Beurteilung der
Mitbestimmung ging Haferkamp auch auf die
Partnerschaftsideologie ein, deren Irrtum nach
seiner Auffassung einerseits darin besteht, „daß
die Beziehungen und Abhängigkeiten eines Un-
ternehmens zu und von seiner Außenwelt ein-
fach ignoriert werden. Er beruht zum ande-
ren auf der zusätzlichen Unterstellung, eine
ausschließlich ,interne' Lösung des Partner-
schaftsgedankens stände mit den Interessen des
Gemeinwohls in Einklang.“ Wenn also ein
Unternehmen nur eingebettet in die Gesamt-
wirtschaft betrachtet werden könne, müsse
man daraus auch die Konsequenzen für seine
Verfassung ziehen. „Die Mitbestimmung der
Arbeitnehmer und die Berücksichtigung des
öffentlichen Interesses' an der Willensbildung
im Unternehmen ist deshalb eine logische Fol-
gerung aus den tatsächlichen Verhältnissen“,
sagte Haferkamp. Sie sei geeignet, wirtschaft-
liche Machtverhältnisse aufzulockern, einen
Machtausgleich herbeizuführen, aber auch so-
zialhumanitär zu wirken, und sie kann „bei
ihrer Unabhängigkeit von den Erwerbsinter-
essen der Anteilseigner dem Menschlichen im
Betrieb dienen . . . Der Sinn der Mitbestim-
mung ist (jedoch) nicht, ein soziales Pflaster
für die Belegschaften zu sein. Ihr Sinn ist es
vielmehr, jeden Arbeitnehmer unmittelbar in
die Verantwortung für das gesamte Wirt-
schaftsgeschehen zu bringen ... Die Mitbestim-
mung bedeutet insoweit eine Konkretisierung
der formalen Demokratie in einem entschei-
dend wichtigen Lebensbereich.“

Annemarie Zimmermann

Stiftung Mitbestimmung 1954-1964

Am 1. Mai dieses Jahres feierte die Stiftung
Mitbestimmung das Jubiläum ihres lOjähri-
gen Bestehens. Das Datum mag Anlaß zur
Besinnung und zum Blick in die Zukunft sein.
Die nachfolgenden Betrachtungen wollen als
ein Beitrag zur kritischen Würdigung verstan-
den werden.

Dabei muß zunächst etwas zum Namen ge-
sagt werden. Die Institution der Stiftung ist
in Deutschland bei weitem nicht so bekannt
wie beispielsweise in den Vereinigten Staa-
ten 1). Man kennt vielleicht die Zeiss-Stif-
tung, neuerdings die Volkswagenwerk- oder
die Thyssen-Stiftung. Auf meist lokaler oder
regionaler Ebene haben karitative Stiftungen
(für alte und sieche Menschen etwa) eine ge-
wisse Bedeutung. Als Einrichtungen zur För-
derung von Wissenschaft und Kultur spielen
Stiftungen in unserem Lande noch bei weitem
nicht die Rolle wie jenseits des Atlantiks.
Carnegie, Ford und Rockefeiler kennt man
bei uns als Gründer bedeutsamer, einflußrei-
cher und vor allem reicher Einrichtungen in
der rechtlichen Form von Stiftungen.

Liermann, der Historiker des Stiftungsrechts,
gibt folgende Begriffsbestimmung: „Wenn die
Rechtsordnung es zuläßt, daß ein Vermögens-
komplex für die Dauer, unabhängig vom
physischen Dasein einzelner Personen, einem
bestimmten Zweck zu dienen hat, dann sind
die Anfänge des Stiftungsrechts gegeben.“2)
Und ferner schreibt Liermann: „Stein und
Erz sind nicht die einzigen Mittel, um die Er-
innerung an einen Menschen, der vor Zeiten
einmal gelebt hat, wachzuhalten. Auch mit
den Möglichkeiten, welche die Rechtsordnung
an die Hand gibt, kann dem Fortleben nach
dem Tode auf lange Zeit hinaus gedient wer-
den. Es ist die Stiftung — das Wort wird
hier im weitesten Sinne gebraucht — der im
Rechtsleben diese Funktion zufällt.“

Die Diskussion über das Thema „Stiftung“
ist in Deutschland in den letzten Jahren leb-
hafter geworden. Außer den Historikern be-
schäftigen sich Juristen, Soziologen und Wirt-
schaftswissenschaftler mit den mannigfaltigen
Problemen dieser Einrichtung. Dabei wird
neben der Untersuchung der karitativen und
wissenschaftsfördernden Aufgaben u. a. an die
Frage gedacht, welche Bedeutung „der Stif-
tung als neuer Unternehmensform“3) zu-

1) Gernot Gather, Stiftungsinitiativen im Bildungswesen.
Erfahrungen und Eindrücke Ton einer USA-
Reise. In: Offene Welt. Nr. 72. Juni 1961. Köln
und Opladen, Westdeutscher Verlag.

2) Handbuch des Stiftungsrechts. I. Bd. Geschichte des
Stiftungsrechts. Hrsg. von Hans Liermann. Tübingen,
J. C. B. Mohr 1963. S. 1.

3) S. u. a. Georg Stickrodt. Die Stiftung als neue Un-
ternehmensform. 2. Aufl. Braunschweig 1951 oder:
Olaf Rosenkranz. Die Stiftung als Unternehmensform.
Rechtswissenschaftliche Dissertation. Köln 1957.
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kommt. Auch für die Gewerkschaften wäre
es reizvoll, diesen Fragen einmal im Hinblick
auf die darin steckenden wirtschaftpolitischen
Möglichkeiten nachzugehen.

Wenn wir von der Stiftung Mitbestimmung
sprechen, fällt auf, daß sie in ihrem Namen
nicht — wie die meisten Stiftungen — den
Namen einer Person, die Erinnerung an einen
Menschen festhält. Es ist gewiß kein Zufall,
daß diese gewerkschaftliche Einrichtung häufig
mit einer anderen verwechselt wird, die sehr
wohl einen solchen Namen in ihrem „Wap-
pen“ führt: die „Hans-Böckler-Gesellschaft“.
Künftige Geschichtsschreiber der Nachkriegs-
gewerkschaften werden einmal untersuchen
müssen, wie es gekommen ist, daß beide Ein-
richtungen, die Stiftung Mitbestimmung und
die Hans-Böckler-Gesellschaft, die nahezu zur
gleichen Zeit, von nahezu den gleichen Men-
schen, zu nahezu dem gleichen Zweck ge-
gründet wurden, nicht in eine Rechtsform ge-
bracht, nicht als ein einheitliches Instrument
gewerkschaftlichen Wollens geschaffen wur-
den. Die verantwortlichen Personen der heu-
tigen und notfalls der kommenden Gewerk-
schaftsbewegung sollten es sich noch einmal
überlegen, ob in dieser Frage ein für allemal
das letzte Wort gesprochen wurde.

Der Mitbestimmung dienen beide Einrich-
tungen. Die Initiative zu ihrer Gründung ging
in beiden Fällen von den Mitbestimmungsträ-
gern aus. Es waren Arbeitschrektoren aus dem
Bergbau und aus der Eisen- und Stahlindu-
strie, es waren Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsräten der Montanunternehmen und
es waren führende Männer aus den Gewerk-
schaften, die die Dringlichkeit der Aufgabe er-
kannten. Und es war Dr. h. c. Hans Böckler,
der erste Vorsitzende des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes, der ein entscheidendes Wort
sprach, als es in der internen Diskussion dar-
um ging, ob die Träger der wirtschaftlichen
Mitbestimmung wenn sie einmal gesetzlich
verankert sein würde,4) ihre Funktionen
(wie vor 1933) ehrenamtlich ausüben sollten,
oder ob es nicht mehr als recht und billig sei,
daß auch hier nach dem Grundsatz „Gleicher
Lohn für gleiche Arbeit“ verfahren würde. Die
Entscheidung fiel zu Gunsten des zuletzt ge-
nannten Standpunkts. Nach der Meinung der
großen Mehrheit der führenden Gewerkschaf-
ter steht diesen Arbeitnehmervertretern in den
Aufsichtsräten und Vorständen für die Über-
nahme von Pflichten und Rechten — und da-
mit von großer Verantwortung für die Unter-
nehmensführung — die gleiche finanzielle Ent-
schädigung zu wie ihren Kollegen von der
Anteilseignerseite. Der Gesetzgeber trug die-
sem Gedanken Rechnung. In dem bekannten
Kommentar zum Aktiengesetz von Baumbach-

4) Das sog. Montanmitbestimmungsgesetz trat bekannt-
lich wenige Monate nach dem Tode Hans Böcklers
am 21. Mai 1951 in Kraft.

Hueck5) heißt es zu § 86 AktG über die
Rechtsstellung der Arbeitnehmervertreter: „Die
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben
grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflich-
ten wie die übrigen Mitglieder. Das gilt auch
in bezug auf die Vergütung.“

Die Männer um Hans Böckler, Walter Frei-
tag und August Schmidt wußten aber auch,
daß sich aus einer solchen Auffassung Kon-
sequenzen ergeben würden und ergeben müß-
ten. Die Annahme beträchtlicher finanzieller
Vergütungen (Tantiemen, soweit es die Auf-
sichtsratsmitglieder betrifft, und Gehälter bei
den Arbeitschrektoren) löst mancherlei Pro-
bleme aus: Einkommensunterschiede gegenüber
den Arbeitskollegen, Neid bei dem einen oder
andern Berufskameraden oder Nachbarn —
vor allem bei solchen, die sich auch „zu Höhe-
rem“ berufen fühlen (und nicht gewählt wer-
den) — relativer Wohlstand für die „Arri-
vierten“ (ein Auto oder ein eigenes Häus-
chen) und das damit verbundene Wohlstands-
denken bei manchen „Empfängern“ zusätzlicher
Einkommen. Die Chance, über dem „Hauer-
oder Hüttenarbeiter-Durchschnittslohn“ lie-
gende Bezüge zu erhalten, führt nicht selten
zu harten und rücksichtslosen Wahlkämpfen.
Sie führt gelegentlich auch zur Gefahr der
Korrumpierung. Hans Böckler und die ande-
ren verantwortlichen Gewerkschaftsführer wuß-
ten das ganz genau. Sie nahmen das Risiko
auf sich.
Sie wußten, wie schon gesagt, daß Mitbe-
stimmung nicht nur Rechte sondern auch Ver-
antwortung gibt, daß Mitentscheiden auch Mit-
denken und Mitwissen erfordert. An die zur
Übernahme verantwortlicher Funktionen in
der Mitbestimmung berufenen Personen muß-
ten hohe Ansprüche an Charakter, gewerk-
schaftliche Haltung, Kenntnis und Erfahrung
gestellt werden. Sie wußten, daß die Mitbe-
stimmung — wie die Demokratie überhaupt
— mit der Bewährung ihrer Träger steht und
fällt.

Es ist heute noch zu früh, ein endgültiges
Urteil über den Erfolg oder Mißerfolg der
Mitbestimmung zu fällen.

Die deutschen Gewerkschaften haben keinen
Grund, eine kritische Selbstprüfung zu scheuen.
Sie haben eine „Zwischenbilanz der Mitbe-
stimmung“ erstellen lassen.6) Sie sind ge-
willt, die Konsequenzen aus Fakten und Feh-
lern zu ziehen. Sie haben ihr Grundsatzpro-
gramm auf dem Düsseldorfer Kongreß von
1963 neudurchdacht.

Welches aber sind die übereinstimmenden
und die unterschiedlichen Aufgaben der bei-

5) Baumbach-Hueck: Aktiengesetz. Beck'sche Kurzkom-
mentare Bd. 23. 9. neubearb. Aufl. München 1956.
S. 226.

6) Erich Potthoff, Otto Blume, Helmut Duvernell:
Zwischenbilanz der Mitbestimmung. Hrsg. von der
Hans-Böckler-Gesellschaft (mit finanzieller Unterstützung
der Stiftung Mitbestimmung). Tübingen 1962.
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den Einrichtungen, die eng zusammenarbei-
ten? Die Hans-Böckler-Gesellschafb ist ein
„Verein zur Förderung der Mitbestimmung
in Theorie und Praxis“ zu dem sich zahl-
reiche Mitbestimmungsträger zusammenge-
schlossen haben. Ihr Zweck ist es, die Mit-
bestimmung in der Wissenschaft wissenschaft-
lich und praktisch zu fördern. Die Stiftung
Mitbestimmung wurde am 1. Mai 1954 er-
richtet auf Grund von Beschlüssen des Bun-
desvorstandes und des Bundesausschusses des
Deutschen Gewerkschaftsbundes vom Novem-
ber 1953. Ihre Aufgaben liegen auf den Gebieten
der Studienförderung, der Invaliden-betreuung
und der Wissenschaftsförderung. Karitative und
kulturelle Ziele werden in ihr zugleich
angestrebt.

Woher kommen die finanziellen Mittel zur
Erfüllung dieser Aufgaben? Bei der Hans-
Böckler-Gesellschaft ausschließlich aus den frei-
willigen Beiträgen ihrer Mitglieder, den per-
sönlichen und den korporativen (oder den „na-
türlichen und nichtnatürlichen Personen“ — wie
es in der Satzung heißt, „die an den Zielen
des Vereins interessiert sind und sie fördern
wollen“). Zu diesen korporativen Mitgliedern
gehört auch, und nicht an letzter Stelle, die
Stiftung Mitbestimmung.

Der Stiftung Mitbestimmung stehen „zur
Erfüllung des Stiftungszwecks neben dem
(vom Deutschen Gewerkschaftsbund) zugesi-
cherten Stiftungsvermögen laufende Zuwen-
dungen zur Verfügung, die zu erwarten sind
(und ständig in zunehmendem Maße einge-
hen) von

a) Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern,
die gemäß § 4 Abs. 1, Buchst, b) und § 13
des Gesetzes über die Mitbestimmung der Ar-
beitnehmer in den Aufsichtsräten und Vor-
ständen der Unternehmen des Bergbaus und
der eisen- und stahlerzeugenden Industrie
vom 21. Mai 1951 bestellt sind;

b) Aufsichtsratsmitgliedern, die gemäß §§
76, 77 des Betriebsverfassungsgesetzes gewählt
sind;

c) sonstigen Personen, die als Repräsentan-
ten des Deutschen Gewerkschaftsbundes oder
einer Gewerkschaft einem Aufsichtsrat oder
einem ähnlichen Kontrollorgan angehören oder
in der Leitung eines wirtschaftlichen Unter-
nehmens oder führend in einer staatlichen
oder überstaatlichen Einrichtung tätig sind.“

Männer und Frauen aus der Gewerkschafts-
bewegung, die in wachsender Zahl ihre Spen-
den an die Stiftung abführen, tun es aus der
Überzeugung, daß der Stiftungszweck ein gu-
ter, daß Förderung von Bildung und For-
schung, daß Fürsorge für berufskranke Ar-
beitskollegen eine schöne und notwendige Sache
ist. Die Tatsache, daß der Stiftung im Jahre
1963 mehr als 1,4 Millionen DM an Spenden
zugeflossen sind — in dem Zeitraum der er-

sten 10 Jahre waren es insgesamt rund 8 450 000
DM — spricht für sich.

Die Stiftung Mitbestimmung veröffentlicht
zu ihrem 10. Geburtstag eine Festschrift, in
der Rückblick auf das seit ihrer Errichtung
Geleistete gehalten, eine Zwischenbilanz der
finanziellen Ergebnisse gezogen und ein Be-
richt über die gewonnenen Erfahrungen und
Erkenntnisse gegeben wird. Im folgenden soll
davon einiges skizziert werden.

Studienförderung

Das Hauptaufgabengebiet der Stiftung ist
die Studienförderung. Die Stiftung gewährt
Stipendien für besonders begabte Studierende
an wissenschaftlichen Hochschulen, Staatlichen
Ingenieurschulen, Höheren Wirtschafts- und So-
zialfachschulen, Einrichtungen zur Erlangung
der Hochschulreife und der Akademie für
Wirtschaft und Politik in Hamburg. Es wer-
den nur solche Bewerber berücksichtigt, die
von den Vorständen der 16 Industriegewerk-
schaften, dem Bundesvorstand des DGB, den
Mitgliedern des Kuratoriums oder den Spen-
dern vorgeschlagen werden, und denen die
finanziellen Mittel für ein Studium ander-
weitig nicht zur Verfügung stehen. Die Zahl
der Stipendiaten ist von Jahr zu Jahr ge-
wachsen. Sie beträgt im gegenwärtigen Zeit-
punkt rd. 600. Für Zwecke der Studienför-
derung wurden seit 1955 rd. 5,7 Millionen DM
an Studienbeihilfen und sonstigen Leistungen
an die Stipendiaten ausgegeben. Dabei soll nicht
unerwähnt bleiben, daß die Stiftung Mitbestim-
mung von der Bundesregierung als Hochbegab-
tenförderungswerk anerkannt worden ist und
für den Zweck der Förderung von Studierenden
an wissenschaftlichen Hochschulen jährlich einen
beträchtlichen Zuschuß aus Bundesmitteln er-
hält. Dazu kommen seit kurzem Zuschüsse
der Stiftung Volkswagenwerk für die Förde-
rung von Promotionen (Doktorarbeiten) und
Zweitstudien. Die Stiftung ist bemüht, ihren
Stipendiaten neben der materiellen Hilfe Be-
treuung durch ihre Vertrauensdozenten, poli-
tische und allgemeine Bildung in Ferien- und
Wochenendseminaren und darüber hinaus man-
cherlei ideelle Förderung und individuellen
Rat zuteil werden zu lassen. Die Stiftung ge-
währt auch den Gewerkschaftlichen Studenten-
gruppen laufende finanzielle Zuschüsse. Sie
gab auch Zuschüsse für die Errichtung von
Studentenwohnheimen in Frankfurt, Kiel und
München.

Die Festschrift enthält genaue statistische
Angaben über die ehemaligen Stipendiaten der
Stiftung. Von insgesamt 564 jungen Menschen
wird angegeben, welche Stellen sie vorge-
schlagen haben, wie das zahlenmäßige Ver-
hältnis der weiblichen und männlichen Stu-
dierenden ist, wie viele Stipendiaten schon
während des Studiums verheiratet waren und

303



wie viele eine nichtdeutsche Staatsangehörig-
keit hatten. Wir finden Angaben über die
Berufe der Väter der Geförderten: 41 vH
waren Facharbeiter, 7 vH ungelernte Arbei-
ter, 7,2 vH Werkmeister und 28,1 vH An-
gestellte. Die restlichen waren Beamte und
freiberuflich oder selbständig Tätige. 374
(= 72,5 vH) hatten bereits vor dem Studium
einen Beruf ausgeübt, davon 45,7 vH als ge-
lernte und Facharbeiter und 21,2 vH als An-
gestellte. Besonders aufschlußreich ist der Bil-
dungsweg derjenigen Geförderten, die Uni-
versitäten oder Technische Hochschulen besuch-
ten. Mehr als 30 vH dieser Stipendiaten waren
den schweren und mühevollen Zweiten Bil-
dungsweg gegangen. Mehr als 50 vH der an
Pädagogischen Hochschulen Geförderten hat-
ten nicht das „normale“ Abitur gemacht, son-
dern nach vorhergehender beruflicher Tätig-
keit die Sonderreifeprüfung an Abendgym-
nasien usw. abgelegt. Die Examensergebnisse
der bisher Geförderten können als durchaus
befriedigend bezeichnet werden. Der Noten-
durchschnitt der Stipendiaten an wissenschaft-
lichen Hochschulen lag (ohne die Juristen)
bei 2,4; der Notendurchschnitt der Juristen
bei 3,2. Der Prozentsatz der Stipendiaten, die
das Studienziel nicht erreichten, ist erfreulich
gering.

Die Stiftung macht den von ihr Geförder-
ten keine Auflagen. Sie will nicht etwa
„Nachwuchs für gewerkschaftliche Polsterses-
sel“ heranbilden, oder so etwas wie eine „rote
Ordensburg“ errichten, wie ihr gelegentlich
ironisch unterstellt wurde. Sie erwartet nur,
daß sie ihr Studium in einer angemessenen
Zeit und mit gutem Examen abschließen.

Die Festschrift enthält interessante Anga-
ben über die Tätigkeit, die die erfolgreich
Geförderten zur Zeit ausüben. Dabei fällt der
große Prozentsatz der im Schul- und Bil-
dungswesen Wirkenden besonders auf. Auch
für qualifizierte Aufgaben in den Gewerk-
schaften und gewerkschaftlichen Einrichtungen
konnten bereits zahlreiche ehemalige Stipen-
diaten vorgeschlagen werden.

Naturgemäß kann über den Erfolg der
Förderungsarbeit erst ein Urteil gefällt wer-
den, wenn die jetzt heranwachsende Genera-
tion, die durch die Betreuung der Stiftung ge-
gangen ist, ihre Bewährungsprobe im gesell-
schaftlichen, politischen und wirtschaftlichen
Leben bestanden haben wird. Schon jetzt aber
kann gesagt werden: Wir dürfen auf die
meisten unserer jungen Stipendiaten und Ex-
Stipendiaten stolz sein!

Invalidenbetreuung

Es entsprach dem begreiflichen Wunsche der
Vertreter der Industriegewerkschaft Bergbau,
die einen entscheidenden Anteil an der Er-
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richtung der Stiftung hatten, daß die Satzung
neben der Studienförderung auch die Betreu-
ung frühinvalider, an Silikose erkrankter Berg-
arbeiter als Aufgabe vorsieht. Bis zum Ende
des Jahres 1963 konnte die Stiftung an den
gemeinnützigen Verein „Bergmannserholungs-
werk e. V.“ beinahe 1,2 Millionen DM abfüh-
ren. 20 000 invalide Bergarbeiter fanden in
den gastlichen Heimen dieses Vereins einen
kostenlosen 14tägigen Erholungsurlaub.

Wissenschaftsförderung

Die dritte Aufgabe der Stifttung ist es:
„Einrichtungen finanziell zu fördern, zu deren
Aufgaben es gehört, die betriebliche Sozial-
wirtschaft praktisch zu entwickeln sowie die
Mitbestimmung, ihre rechtliche Regelung und
ihre praktischen Auswirkungen wissenschaft-
lich zu untersuchen“. Zahlreiche sozialwissen-
schaftliche Institute erhielten im Laufe der
Jahre Zuschüsse für die Vorbereitung und Ver-
öffentlichung wissenschaftlicher Untersuchungen
über Mitbestimmungsprobleme. Aus den in
der Festschrift aufgezählten Veröffentlichun-
gen sei nur die vom Kölner Institut für
Selbsthilfe und Sozialforschung herausgege-
bene „Zwischenbilanz der Mitbestimmung“ und
die in Kürze erscheinende Untersuchung „10
Jahre Betriebsverfassungsgesetz. Erfahrungen
der Arbeitnehmerseite“ (beide im I.B.C.
Mohr-Verlag Tübingen) sowie die soeben er-
schienene Veröffentlichung des Wirtschaftswis-
senschaftlichen Instituts der Gewerkschaften
„Die Mitbestimmung im Meinungsstreit“ (Bund
Verlag Köln 1964, 2 Bände) erwähnt. Das
„Handbuch für Aufsichtsräte“, viele Doktor-
arbeiten über rechtliche und wirtschaftliche Mit-
bestimmungsfragen und die Schriftenreihe „Aus
Recht und Praxis der Mitbestimmung“ wur-
den mit großzügiger finanzieller Förderung
der Stiftung Mitbestimmung durch die Hans-
Böckler-Gesellschaft herausgegeben. Die Ge-
samtaufwendungen der Stiftung für den
Zweck der Wissenschaftsförderung betrugen
rd. 875 000 DM.

Die Festschrift enthält auch den Geschäfts-
bericht für das Jahr 1963. Ihm ist zu ent-
nehmen, daß die Entwicklung der Stiftung
auf den erwähnten Aufgabengebieten in den
letzten 12 Monaten erfolgreich weitergegan-
gen ist. Wenn alle Arbeitnehmervertreter, die
— getragen vom Vertrauen ihrer Arbeitskol-
logen und der Gewerkschaften — Mitbestim-
mungsfunktionen in der Wirtschaft ausüben,
die große Bedeutung der Stiftung Mitbestim-
mung erkannt haben, wird es ihr auch in
Zukunft an den Mitteln nicht fehlen, deren
sie weiterhin bedarf, um ihre großen Auf-
gaben auf kulturellem und gesellschaftlichem
Gebiet erfüllen zu können.

Dr. Rudolf Quast




